
Noch in diesem Jahr will das internatio-

nale Standardisierungsgremium IASB

den überarbeiteten Rechnungslegungs-

standard für mittelständische Unterneh-

men (IFRS für KMU) veröffentlichen. In

Deutschland müssen bislang nur kapital-

marktorientierte Konzerne ihre Jahresab-

schlüsse nach den „International Finan-

cial Reporting Standards“ (IFRS) auf-

stellen. Der IFRS-Standard für KMU soll

indes auf alle nicht am Kapitalmarkt

orientierten Unternehmen zugeschnitten

sein.

IFRS-Umstellungsstudie

Der DGRV hat auf Basis der IFRS für

KMU versuchsweise einen „Probeab-

schluss“ einer gewerblichen Mitglieds-

genossenschaft mit etwa 100 Mitar-

beitern erstellt. Es wurden die Abwei-

chungen zur traditionellen Bilanzierung

nach HGB ermittelt und der jeweilige

Erstellungsaufwand miteinander ver-

glichen. „Die Ergebnisse der Umstel-

lungsstudie sind alarmierend“, so Gero

Hagemeister, Vorstandsmitglied des

Liebe Leserinnen
und Leser,

im August dieses Jahres feiern die

deutschen Genossenschaften den

200. Geburtstag ihres Wegbereiters

Hermann Schulze-Delitzsch. Neben

vielen Feierlichkeiten wird die Person

Schulze-Delitzsch auch vom

Bundesministerium der Finanzen mit

einer Sonderbriefmarke geehrt. Die

Briefmarke wird auf einer Veranstal-

tung des DGRV am 21. August 2008

in Berlin offiziell vorgestellt.

In der Rubrik Rechnungslegung und

Prüfung berichten wir über den

Rechnungslegungsstandard IFRS für

KMU, der von Vertretern des Mittel-

stands scharf kritisiert wird. Vor allem

der bürokratische und finanzielle Auf-

wand für die Rechnungslegung ist für

mittelständische Unternehmen 

unzumutbar. 

Zum 1. Januar 2009 wird die

Abgeltungssteuer eingeführt, die die

bisherige Kapitalertragsteuer ersetzen

wird. Die Abgeltungssteuer soll vor 

allem zu einer Vereinfachung des

Steuersystems führen. Die Konse-

quenzen für Anleger und Sparer wer-

den in einem Beitrag der Abteilung

Steuerberatung des DGRV erörtert.

Mit der Globalisierung der Wirtschaft

wird es in den nächsten Jahren zu 

einem weltweit drastischen Städte-

wachstum kommen – mit gravieren-

den Folgen für die Bevölkerung. Das

Institut für Genossenschaftswesen in

Berlin entwickelt und unterstützt ge-

nossenschaftliche Lösungen für die

dringendsten Probleme. Hierüber

wird in der Rubrik Wissenschaft und

Forschung berichtet.

Weitere Informationen zu unseren

Themen erhalten Sie wie gewohnt 

unter www.perspektivepraxis.de.

Viel Spaß beim Lesen wünscht 

Ihre -Redaktion

DGRV. „Wir haben die Standards pro-

beweise angewendet und sind uns in

einem Punkt völlig einig: Für kleine und

mittlere Unternehmen sind die IFRS-

Standards vollkommen ungeeignet. Der

laufende Aufwand für die Erstellung der

Jahresbilanz würde sich verdoppeln. Die

Buchführungssysteme müssten umfas-

send neu gestaltet werden. Für die

Steuerermittlung und Ausschüttungsbe-

messung müssten separate Abschlüsse

erstellt werden.“ Insgesamt würde die

bürokratische Belastung für den Mittel-

stand damit ein neues Ausmaß errei-

chen. Ein IFRS-Abschluss hätte zudem

zur Folge, dass wegen der Komplexität

und des Umfangs dieser Jahresrech-

nung nicht nur die Ersteller, sondern vor

allem auch die Adressaten stark überfor-

dert wären. Der tatsächliche Nutzen

einer solchen „KMU-Bilanz“ ist somit

mehr als fraglich.

Hinzu kommt die besonders kritische

Bilanzierungsvorschrift, die Geschäfts-

guthaben der Genossenschaftsmitglie-

der als Fremdkapital ausweisen zu müs-

2 | Editorial

3 | 2008

Mittelstand gegen

„IFRS für KMU“
DGRV unterstützt 

HGB-Modernisierung

Gero Hagemeister, Staatssekretär Hartmut Schauerte und Lutz Henning auf der gemeinsamen
Pressekonferenz von DGRV und ZGV
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sen. Dies hätte dramatische Folgen für

das Eigenkapital und damit für das

Rating des Unternehmens. Der im deut-

schen Bilanzrecht bewährte Grundsatz,

das Vermögen eines Unternehmens vor-

sichtig zu bewerten, würde nach den

IFRS für KMU zugunsten eines markt-

nahen – und damit zumeist höheren –

Ansatzes aufgegeben. Damit müssten

auch unrealisierte Gewinne und strategi-

sche Reserven verstärkt aufgedeckt

werden. 

Praktiker-Workshop

Die Ergebnisse der Umstellungsstudie

und ihre Konsequenzen für die

Bilanzierung kleiner und mittlerer Unter-

nehmen wurden in einem Praktiker-

Workshop diskutiert. Der zuständige

Referatsleiter des Bundesministeriums

der Justiz, Ministerialrat Dr. Christoph

Ernst, erläuterte den Teilnehmern den

aktuellen Stand des Bilanzrechtsmoder-

nisierungsgesetzes (BilMoG). Er mach-

te deutlich, dass es angesichts der

immer stärker vernetzten Weltwirtschaft

notwendig sei, die deutschen Buch-

führungs- und Bilanzierungsvorschriften

zu überarbeiten. Dabei bemühe sich die

Regierung, möglichst unbürokratische

Regelungen zu finden.

Mit dem BilMoG – so Ernst weiter – blei-

ben gleichwohl die wesentlichen Prinzi-

pien des deutschen Bilanzrechts, das

Realisationsprinzip und der Gläubiger-

schutzgedanke, erhalten. Das bestehen-

de Bilanzrecht wird maßvoll moderni-

siert und ist damit insbesondere für

mittelständische Unternehmen auch zu-

künftig eine kostengünstige Alternative

zu den IFRS für KMU, die vom deut-

schen Mittelstand scharf kritisiert wer-

den.

Pressekonferenz von DGRV
und ZGV

Auf einer gemeinsamen Pressekon-

ferenz von DGRV und ZGV mit dem

Mittelstandsbeauftragten der deutschen

Bundesregierung, Staatssekretär Hart-

mut Schauerte, wurde deshalb die

Eignung dieser Vorschriften grundsätz-

lich in Frage gestellt. „Auch die ‚abge-

speckten’ IFRS sind keine sinnvollen

Regelungen für den Mittelstand: Sie

sind zu komplex, zu umfangreich und

gehen am Informationsbedarf der mittel-

ständischen Klientel vorbei“, erklärte

Hagemeister für den DGRV.

Staatssekretär Schauerte warnte vor

einem „Bürokratie-GAU“. Die Bundes-

regierung werde sich nachhaltig für die

Interessen des deutschen Mittelstands

einsetzen. Daher begrüße er den

Beschluss des Europäischen Parla-

ments, dass der vom IASB vorgeschla-

gene IFRS-Standard für KMU viel zu

kompliziert für den Mittelstand sei und

deshalb abgelehnt werden solle. Zwar

würde dieser Standard weniger umfas-

send sein, oftmals müsste jedoch auf

die vollständigen – 2.500 Seiten umfas-

senden – IFRS zurückgegriffen werden.

Schauerte ging auch auf die gegenwär-

tig in der Diskussion stehende „Fair-

Value-Bewertung“ ein. Durch den

Ansatz von Vermögensgegenständen zu

Tageswerten sei nicht nur eine aufwen-

dige, permanente Neubewertung erfor-

derlich. Die Unternehmen seien dadurch

auch wesentlich anfälliger für Konjunk-

turschwankungen. So pointierte Schau-

erte: „In Boomzeiten steigen die

Bilanzwerte auf dem Papier an. Platzt

die Blase, hat das Unternehmen kein

Vermögen mehr.“ Das HGB ermögliche

es hingegen dem traditionell vorsichti-

gen Kaufmann, stille Reserven anzusam-

meln, auf die er im Krisenfall zurückgrei-

fen kann. Das sei mit den neuen IFRS-

Regeln nun nicht mehr möglich.

Gläubigerversammlung statt
Mitgliederversammlung?

Lutz Henning, Vizepräsident des ZGV

und Vorstandsvorsitzender der BÄKO

Zentrale Nord eG, betonte, dass mittel-

ständische Unternehmen in Deutsch-

land moderne und verlässliche Bilanzie-

rungsgrundlagen benötigten. Er lobte

ausdrücklich das Vorhaben der Bundes-

regierung, mit dem BilMoG das deut-

sche Bilanzrecht zu modernisieren: „Die

HGB-Bilanz bleibt Grundlage der Aus-

schüttungsbemessung und der steuer-

lichen Gewinnermittlung. Ein mittelstän-

disches Unternehmen sollte auch

weiterhin nur eine Bilanz erstellen müs-

sen. Es ist dem Mittelstand insbesonde-

re aus Kostengründen nicht zuzumuten,

von der etablierten handelsrechtlichen

Rechnungslegung auf die IFRS überzu-

gehen“, so Henning weiter. Ferner weist

der ZGV-Vizepräsident auch auf die 

kulturellen Auswirkungen einer Rech-

nungslegung nach IFRS hin. Dies werde

besonders an der problematischen

Eigenkapitalklassifizierung deutlich. Das

Selbstverständnis eines mittelständi-

schen Unternehmers würde sich ins

Gegenteil verkehren. „Es ist einem

Mittelständler schlichtweg nicht zu ver-

mitteln, dass Mitgliederversammlungen

zukünftig zu Gläubigerversammlungen

umgestaltet werden müssen“, so

Henning. Vor diesem Hintergrund wird

es auch künftig eine zentrale Aufgabe

für den DGRV und den ZGV sein, sich

für geeignete Rechnungslegungsregeln

für den deutschen Mittelstand und die

Belange der genossenschaftlichen

Unternehmen einzusetzen.

Ein Beitrag der 
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In Boomzeiten steigen die Bilanz-

werte auf dem Papier an. Platzt die

Blase, hat das Unternehmen kein

Vermögen mehr.


